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Haftung auf Schadensersatz 
(Grundzüge)

Haftung grundsätzlich nur bei 
Verschulden (Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit)

� Allein das Vorliegen eines Schadens
führt also im Regelfall noch nicht zum   
Anspruch auf Schadensersatz!
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Beispiele:

Vereinsfest: Am Getränkestand stößt 
der erfahrene Bierzapfer Z. in einem 
hektischen Moment mehrere Gläser um. 
Die Kleidung eines Gastes wird 
beschädigt; Glassplitter verletzen ein 
Vereinsmitglied an der Hand.

Der Kassenwart versäumt die Frist zur 
Abgabe eines Förderantrags; 1000 Euro 
entgehen dem Verein.  
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Haftung des Vereins …

… für Schädigung anderer Personen (auch 
Vereinsmitglieder)

…durch Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen
� handelnd im Auftrag/ auf Weisung des     
Vereins  

…durch Organe (§ 31 BGB):
� Pflichtverletzung bei „vereinsmäßigen“
Tätigkeiten 
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…

Organe:

Vorstandsmitglieder

besondere Vertreter (§ 30 BGB)

faktische Vertreter, Repräsentanten (weite   

Auslegung: „vorstandsähnliches“ Auftreten)
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…

Organisationsverschulden: 

Verpflichtung des Vereins/Vorstands,

die Aufgaben- und Geschäftsbereiche so 
zu organisieren, dass für alle wichtigen 
Aufgaben ein Verantwortlicher zuständig 
ist. 

� Haftung bei Verletzung dieser Pflicht
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Persönliche Haftung des

(Vorstands-)Mitglieds

ggüb. anderen Vereinsmitgliedern

ggüb. außenstehenden Dritten

�nach allgemeinen Vorschriften (z.B. 

§§ 823ff. BGB bei Verletzung von   

Rechtsgütern wie Gesundheit,   

Eigentum, Persönlichkeitsrecht)
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…

evtl. Anspruch des haftenden, aber auftrags-
und satzungsgemäß handelnden 
(Vereins-)Mitglieds

� gegen den Verein

� auf Erstattung seiner Aufwendungen

� bei einfacher Fahrlässigkeit (§ 670 BGB)  
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Sonderfall: Vorstandshaftung

Persönliche Haftung des 
Vorsitzenden / Vertretungsvorstands
(§ 26 BGB) als gesetzliche(r) 
Vertreter

ggüb. Finanzamt für Steuerschulden, 
insb. Abführung Lohnsteuer (§§ 69, 
34 AO) bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung 
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…

ggü. Sozialversicherungsträger für 
Nichtabführung von 
Sozialversicherungsbeiträgen

(§§ 28 d ff. SGB IV, 266a StGB)
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…

Persönliche Haftung des Mitglieds

gegenüber dem Verein
bei Verletzung von (Vorstands-)Pflichten, 
z.B. aus Auftrag (§§ 662 ff. BGB), auch 
Regreß für Schadensersatz des Vereins 
an Dritte (s.o.) 

bei Schädigung von Rechtsgütern des 
Vereins (z.B. Eigentum) nach allg. 
Vorschriften
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Haftungsausschluss / 
Freistellung

u.U. in Satzung möglich für einfache
Fahrlässigkeit (nicht grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz) und 

soweit Verein oder Mitglied geschädigt sind 
(nicht bei Schädigung außenstehender Dritter)

ähnlich: sog. Freistellung (Verein übernimmt Ansprüche 
Dritter ggn. Vorstand / Mitglied im Innenverhältnis)
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Der nicht eingetragene 
Verein 

weitgehende rechtliche Gleichstellung mit 
dem eingetragenen, rechtsfähigen Verein

i.d.R. Haftung nur mit Vereinsvermögen

Besonderheiten der Haftung des 
Handelnden (§ 54 BGB)
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Abteilungen als nicht-
eingetragene Vereine?

Folge: eigene Rechte der Abteilung (z.B. 
Klagebefugnis) und Ausweitung der 
Haftung auf Abteilg bzw. AbteilgsVorstand

Kriterien: u.a. Auftreten nach außen im 
eigenen Namen; eigenständige 
Aufgabenwahrnehmung; eigene finanz. 
Mittel; körperschaftliche Verfassung; 
Entscheidung über Aufn/Ausschluß Mitgl.
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Weitergehende Informationen

z.B. betreffend Mitgliederversammlung, 
Haftung, Steuern, Datenschutz: 

www.recht-in-asslar.com

Rechtsgebiete / Vereinsrecht 

www.sportkreis-wetzlar.de

Vereinsberatung
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